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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «zum Schutz der Moore»
(Rothenthurm-Initiative) unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Änderung
des Natur- und Heimatschutzgesetzes, welche einen Ausbau der Bestimmungen über
den Biotopschutz beinhaltet. Indem nicht nur Moore, sondern ganz allgemein die
Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten wirksamer geschützt werden sollen,
geht die NHG-Revision zwar weiter als die Initiative. Jedoch hielt die Regierung mit dem
Hinweis auf das unabdingbare militärische Bedürfnis in ihrer Botschaft am Projekt des
Waffenplatzes in Rothenthurm (SZ) fest, obwohl dieses bedeutsamste Hochmoorgebiet
der Schweiz ins Bundesinventar schützenswerter Landschaften von nationaler
Bedeutung (BLN-Inventar) aufgenommen worden war. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Die neuen Bestimmungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) über einen
umfassenden Biotopschutz, die nicht zuletzt mit Blick auf die Bekämpfung der
Rothenthurm-Initiative ausgearbeitet worden waren, traten auf den 1. Februar in Kraft.
Sie regeln den Schutz und den Unterhalt von Lebensräumen wie Mooren, Auen und
Trockenstandorten und verlangen, dass in intensiv genutzten Gebieten mit naturnaher
und standortgemässer Vegetation für ökologischen Ausgleich zu sorgen ist. Dabei
entstehende Nutzungseinschränkungen oder Mindererträge werden durch die
öffentliche Hand abgegolten. Für die Biotope von nationaler Bedeutung ist der Bund
zuständig, für diejenigen von regionaler und lokaler Bedeutung sowie für die
Massnahmen des ökologischen Ausgleichs sind die Kantone verantwortlich. In den
nächsten zehn Jahren wird mit Gesamtaufwendungen von CHF 120 Mio. für den
Biotopschutz gerechnet, wobei mehr als zwei Drittel auf den Bund entfallen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Anfang Dezember 2020 kündigte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur
Biodiversitätsinitiative an. Die Erhaltung und der Schutz der Natur und der
Lebensräume sei dem Bundesrat ein sehr wichtiges Anliegen, die Volksinitiative gehe
ihm aber zu weit. Zum einen werde der Handlungsspielraum der Kantone zu stark
eingeschränkt, zum anderen könne es insbesondere beim verlangten Schutz kleinerer
Gebiete zu Konflikten mit der Wirtschaft und anderen Politikbereichen kommen,
beispielsweise mit der Energiepolitik. Der Bundesrat beauftragte das UVEK, bis im
Frühling 2021 einen Änderungsvorschlag des NHG vorzulegen, der das Ziel verfolgen soll,
17 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen (aktuell liegt dieser Anteil bei
13.4%). Bislang war dieses Ziel lediglich in der Strategie Biodiversität Schweiz verankert.
Erreichen will der Bundesrat dieses Flächenziel unter anderem mit der Erweiterung von
Biotopen, dem Ausbau der Waldreservate und der Revitalisierung von Gewässern.
Weitere Ziele, die mit der Anpassung des NHG erreicht werden sollen, sind etwa die
Stärkung des Artenschutzes in Städten und Agglomerationen, die Sanierung
bestehender nationaler Reservate oder auch die finanzielle Unterstützung für Wasser-
und Zugvogelreservate. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat präsentierte im März 2022 seine Botschaft zur Biodiversitätsinitiative
sowie zum indirekten Gegenvorschlag. Er würdigte darin die Volksinitiative, deren Ziele
– wie etwa mehr Flächen für den Schutz der Biodiversität – er grundsätzlich teile.
Allerdings gehe ihm die Initiative zu weit: Die geltenden Kompetenzen sowie der
existierende Handlungsspielraum von Bund und Kantonen würden übermässig
beschränkt. So würde die Umsetzung der Initiative beispielsweise zu grossen
Zielkonflikten mit anderen Politikbereichen, wie etwa der Energie- oder der
Landwirtschaftspolitik, führen.
Der Bundesrat schlug daher einen indirekten Gegenvorschlag in Form einer Revision
des NHG vor. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens, das vom 31. März 2021 bis
zum 9. Juli 2021 dauerte, gingen insgesamt 242 Rückmeldungen zu diesem
Änderungsvorschlag ein. Aufgrund dieser Antworten modifizierte der Bundesrat seinen
Entwurf: So verzichtete er etwa aufgrund energiepolitischer Erwägungen der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Vernehmlassungsteilnehmenden auf die Einführung von Schutzgebieten von nationaler
Bedeutung für Fische und Krebse. Auch den ursprünglich vorgesehenen neuen Artikel
zum ökologischen Ausgleich strich die Regierung aus der Vorlage, da ihn die Mehrheit
der Kantone sowie weitere Vernehmlassungsteilnehmende abgelehnt hatten. Alternativ
solle ein Impulsprogramm zur Förderung der Biodiversität in Siedlungen und
Agglomerationen erarbeitet werden.
Nebst den bereits im Dezember 2020 in seiner Medienmitteilung zur Lancierung des
Gegenvorschlags aufgeführten Gründen für die Revision des NHG, führte der Bundesrat
in seiner Botschaft auch aus, dass er damit die Förderung einer Baukultur von hoher
Qualität im Gesetz verankern wolle, und versicherte des Weiteren, dass die Ziele der
Energiestrategie 2050 durch die Revision nicht tangiert würden. Für die Umsetzung des
indirekten Gegenvorschlags via Revision des NHG wollte der Bundesrat pro Jahr CHF 96
Mio. einsetzen. 4

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Erstrat mit der
Biodiversitätsinitiative sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag. Die umfassende
Vorlage wurde während drei Sitzungen und in über 160 Wortmeldungen diskutiert. Als
erstes wurden das Volksbegehren und der Gegenvorschlag von den
Kommissionssprechern Matthias Jauslin (fdp, AG) und Christophe Clivaz (gp, VS)
vorgestellt. Matthias Jauslin betonte die Wichtigkeit einer intakten Biodiversität für das
Wohlergehen der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft. Leider sei rund ein Drittel der
bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht – und
dies, obwohl die Schweiz seit 2012 über die Biodiversitätsstrategie und den
dazugehörigen Aktionsplan verfüge. Da die bislang unternommenen Anstrengungen
nicht genügten, um dem Schwinden der Biodiversität Einhalt zu gebieten, brauche es
nun griffige Massnahmen. Der Kommissionsmehrheit ginge die Volksinitiative dabei
jedoch zu weit, sie schränke insbesondere den Handlungsspielraum von Bund und
Kantonen zu stark ein. Die UREK-NR setze daher mehrheitlich auf den Gegenvorschlag
in Form einer Änderung des NHG. Daran anschliessend bat Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), Präsidentin von Pro Natura und Mitglied des Initiativkomitees, um
Unterstützung für ihren Minderheitsantrag, der die Annahme der Volksinitiative
empfehlen wollte. Schneider Schüttel liess es dabei jedoch bei einem allgemeinen
Votum bleiben und ging nicht auf die Unterschiede zwischen Volksinitiative und
Gegenvorschlag ein. Michael Graber (svp, VS) hingegen votierte mit seinem
Minderheitsantrag dafür, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den
Gegenvorschlag einzutreten. Graber vertrat die Ansicht, dass die Biodiversität in der
Schweiz nicht schlecht dastehe. Initiative und Gegenvorschlag seien daher gar nicht
notwendig. Falls die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen werde, würden
insbesondere die Landwirtschaft und die Energieproduktion darunter leiden, so
Graber.

Danach folgten die Voten der Fraktionen:
Die Grünen sprachen sich sowohl für die Initiative als auch für den Gegenvorschlag aus.
Während Delphine Klopfenstein (gp, GE) darauf hinwies, dass die Klimakrise und der
Biodiversitätsverlust zusammen angegangen werden müssten, betonte Bastien Girod
(gp, ZH), dass für die Grünen insbesondere die Steigerung der Qualität in ohnehin
bereits geschützten Gebieten sowie die Vernetzung der Lebensräume im Zentrum
stehe.
Auch die SP-Fraktion unterstützte beide Projekte. Martina Munz (sp, SH) unterstrich,
dass die Landwirtschaft auf die Biodiversität angewiesen sei, da diese die
Bodenfruchtbarkeit und die Bestäubung sichere und damit erst die
Ernährungssicherheit garantiert werden könne. 
Die GLP-Fraktion unterstützte die Initiative teilweise, sprach sich aber geschlossen für
Eintreten auf den Gegenvorschlag aus. Roland Fischer (glp, LU) bemängelte, dass die
Schweiz bislang quasi tatenlos zugesehen habe, wie die Biodiversität immer weiter
abgenommen habe. Die Schweiz stehe im internationalen Vergleich sehr schlecht da.
Folglich müssten die entsprechenden finanziellen Mittel für den Erhalt der Biodiversität
bereitgestellt werden, da ein weiterer Verlust an Biodiversität die Schweiz viel teurer zu
stehen kommen werde.
Die FDP.Liberale-Fraktion hingegen unterstützte den indirekten Gegenvorschlag
mehrheitlich, wie Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) ausführte. Allerdings sei bei
der Ausgestaltung des NHG darauf zu achten, dass die Zielkonflikte, insbesondere
zwischen der Produktion erneuerbarer Energien und dem Schutz der Biodiversität,
immer durch eine umfassende Güterabwägung, die auch die Interessen der Wirtschaft
miteinbeziehe, gelöst würden. Die Initiative lehnte die Fraktion mit dem Verweis ab,
dass dadurch praktisch die ganze Schweiz unter Schutz gestellt würde.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die Mitte-Fraktion zeigte sich ähnlich wie die FDP-Fraktion gespalten bei der Haltung
zum Gegenvorschlag; die Initiative lehnte sie ab. Wie Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
ausführte, würde die Initiative dazu führen, dass die Produktion von Nahrungsmitteln
eingeschränkt würde, was die Versorgungssicherheit in Frage stellen würde. Beim
Gegenvorschlag stosse insbesondere das Flächenziel von 17 Prozent an Flächen, die
dem Schutz von Lebensräumen und Arten dienen (so genannte Kerngebiete), auf
Widerstand in ihrer Fraktion. Sie bemängelte zudem, dass «die Flächen, auf denen
heute schon aktive Biodiversitätsförderung betrieben wird, [...] den 17 Prozent
Kerngebiet nicht angerechnet werden» könnten. Eine Minderheit der Mitte-Fraktion
gehe jedoch davon aus, dass der Gegenvorschlag die Biodiversität fördere, ohne die
Versorgungssicherheit in den Bereichen Ernährung und Energie zu schwächen.
Die SVP-Fraktion lehnte schliesslich sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag
ab. Pierre-André Page (svp, FR) bezeichnete die Initiative als extrem und sprach von
einer Diktatur der Biodiversität auf Kosten der Landwirtschaft und der Energie. Aber
auch der Gegenvorschlag sei abzulehnen, zumal er teilweise sogar weiterginge als die
Initiative.
Auch Umweltministerin Sommaruga äusserte sich in ihrem Eintretensvotum zu diesem –
für sie – vermeintlichen Widerspruch. Sommaruga zeigte sich erstaunt, dass versucht
werde, den Schutz der Biodiversität gegen die Landwirtschaft auszuspielen, da diese
sich doch gegenseitig bedingten. 
Bevor der Rat zur Detailberatung überging, wurde der Nichteintretensantrag Graber mit
106 zu 78 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion
stimmten gegen Eintreten.

Anschliessend befasste sich der der Rat in einem ersten Block der Detailberatung mit
den Themen hohe Baukultur und ökologische Infrastruktur. 
Zuerst stimmte der Nationalrat einer Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO) zu,
welcher den Begriff «Schönheit» aus dem Zweckartikel streichen wollte. Andere
Minderheiten, wie etwa diejenige von Michael Graber zur Entfernung der Vernetzung
der für Tiere und Pflanzen wichtigen Lebensräume aus dem Zweckartikel, fanden keine
Mehrheit. Graber hatte vergeblich argumentiert, dass ein «Netz von grünen Korridoren,
von grünen Autobahnen» keinen Platz mehr für die Menschen übrigliesse. Sodann
beschloss der Nationalrat stillschweigend, der Kommission zu folgen und die
Bestimmungen zur hohen Baukultur aus dieser Vorlage zu streichen und in einer Motion
(22.3892) anzugehen. Diese Motion forderte den Bundesrat dazu auf, gesetzliche
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur im Rahmen der nächsten Kulturbotschaft
2025-2028 vorzuschlagen. Der Bundesrat hatte dieses Vorgehen der Auslagerung und
die Motion zuvor unterstützt.
Im Anschluss stimmte der Rat über einen viel diskutierten Minderheitsantrag II Jauslin
ab, welcher im Artikel über die ökologische Infrastruktur den festen Prozentsatz an
Kerngebieten an der Landesfläche streichen wollte und stattdessen dafür plädierte, die
Definition von Kerngebieten dem Bundesrat zu überlassen. Dieser solle dabei neben
den Biotopen von nationaler Bedeutung auch so genannte Biodiversitätsgebiete von
nationaler Bedeutung bezeichnen und die Ziele für diese Gebiete festlegen können. Die
Kantone sollen gemäss Jauslin die zur Erreichung der Ziele notwendigen Massnahmen
ergreifen und die Umsetzung sicherstellen. Ursula Schneider Schüttel legte als
Sprecherin dieser Minderheit dar, dass eine Nutzung dieser Biodiversitätsgebiete und
Vernetzungsgebiete durch die Landwirtschaft nicht ausgeschlossen sei. Auch könnten
in diesen Gebieten alternative Energieerzeugungsanlagen betrieben werden. Die
Kommissionsmehrheit wollte hingegen eine abschliessende Liste an Gebieten festlegen,
welche als Kerngebiete kategorisiert werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte
sich offen gegenüber dem Minderheitsantrag Jauslin, zumal damit womöglich gewisse
Abwehrreflexe gegenüber dem fixen Flächenziel von 17 Prozent gestoppt werden
könnten. In den Abstimmungen obsiegte der Antrag II Jauslin gegenüber der
Kommissionsmehrheit und auch gegenüber zwei weiteren Minderheiten und einem
Einzelantrag Müller-Altermatt. Diese Minderheitsanträge hatten einen Anteil der
Kerngebiete an der Landesfläche von 30 Prozent (Klopfenstein Broggini), die
Bekämpfung der Vergandung und Verwaldung der Landwirtschaftsflächen (Graber)
sowie eine bessere Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft (Müller-Altermatt)
gefordert.

In einem zweiten Block der Detailberatung wurden weitere Änderungen des NHG sowie
anderer Erlasse diskutiert. Dabei blieben alle Minderheitsanträge bis auf einen
erfolglos. So lehnte der Rat etwa die erneut geforderte Streichung der Vernetzung von
Schutzgebieten – dieses Mal der Biotope von nationaler Bedeutung – ab (Minderheit
Rüegger; svp, OW) und konnte sich auch nicht für das Verbot der Übertragung von
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Vollzugsaufgaben an Private erwärmen (Minderheit Rösti; svp, BE). Abgelehnt wurde
aber auch ein Antrag von links-grüner Seite, welcher die Vernetzung für bedrohte und
prioritäre Tier- und Pflanzenarten stärker fördern wollte (Minderheit Clivaz). Hingegen
vermochte sich die Minderheit Schneider Schüttel mit ihrem Anliegen, auch die Biotope
von regionaler Bedeutung in den ökologischen Leistungsnachweis aufzunehmen, mit
Stichentscheid von Ratspräsidentin Kälin (gp, AG) knapp durchzusetzen. Der Mehrheit
folgend angenommen wurde sodann eine Ergänzung des JSG, wonach der Bundesrat im
Einvernehmen mit den Kantonen Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung
bezeichnen kann; diese dienen der grossräumigen Vernetzung der Lebensräume der
Wildtiere.

In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 104 zu 83 Stimmen bei 5
Enthaltungen für den Entwurf des indirekten Gegenvorschlags aus. Dagegen votierten
die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion. Bei der Abstimmung zur Volksinitiative
sprach sich der Rat mehrheitlich dafür aus, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen
(101 zu 72 Stimmen bei 19 Enthaltungen), wobei ähnliche Koalitionen zu beobachten
waren wie bei der Abstimmung zum indirekten Gegenvorschlag; die Enthaltungen
stammten zu einem grossen Teil von der GLP-Fraktion. Zudem verlängerte der
Nationalrat die Behandlungsfrist für die Volksinitiative bis zum 8. März 2024. 5

Contrairement au Conseil national, une courte majorité de la commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats
(CEATE-CE) estime que le contre-projet n'est pas nécessaire. C'est, en effet, par 6
voix contre 5 et une abstention qu'elle s'est exprimée contre ce projet élaboré par sa
chambre sœur, arguant qu'il est possible, avec le cadre légal actuel, d'atteindre dans
une large mesure les objectifs fixés par le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming
(dédier 30 pour cent des surfaces à la protection et à la promotion de la biodiversité
d'ici à 2030). La majorité craint, en outre, que de trop fortes exigences en matière de
biodiversité n'empêchent le développement d'infrastructures énergétiques. La forte
minorité de la commission estime, au contraire, qu'il est urgent d'agir face à l'ampleur
de la crise liée à l'effondrement de la biodiversité. Elle demande donc à sa chambre de
soutenir le contre-projet qui offrirait un bon cadre pour y répondre. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.03.2023
KAREL ZIEHLI

Prenant la parole en tant que représentant de la majorité de la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats
(CEATE-CE), Beat Rieder (centre, VS) a commencé par rappeler qu'il ne s'agissait pas,
lors de cette session, de se prononcer sur l'initiative Biodiversité mais bien sur son
contre-projet élaboré par le Conseil fédéral et retouché par le Conseil national. Celui-
ci est bien plus concret que le texte d'initiative et est une manière de l'appliquer avec
un nouvel article 18bis dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(LPN) permettant d'introduire la notion d'infrastructure écologique. Une augmentation
de la surface dédiée à la protection de la biodiversité ainsi qu'une meilleure mise en
réseau de ces surfaces sont souhaitées par la chambre basse et l'exécutif. Mais pour la
majorité de la commission, cette proposition aurait de graves répercussions sur
l'économie, la production d'énergie, le tourisme et l'agriculture. De plus, ce texte ne
serait pas nécessaire pour que la Suisse respecte l'accord récemment trouvé à
Montréal à ce sujet, imposant aux pays signataires de dédier 30 pour cent de la surface
totale à la protection de la biodiversité d'ici à 2030. Dans un exposé détaillé, Beat
Rieder a ainsi expliqué – à l'appui d'un rapport délivré par l'Administration fédérale et
dévoilant des chiffres et données jusqu'ici inexistants – que les méthodes de calcul
jusqu'alors utilisées par la Confédération ne prenaient pas en compte de nombreuses
surfaces recensées au niveau cantonal et communal. En tout, les surfaces dédiées à la
nature n'atteindraient ainsi pas 13.4 pour cent comme affirmé officiellement jusqu'à
présent, mais plus de 23 pour cent. Selon le sénateur valaisan, la Suisse n'a, de plus, pas
besoin d'une nouvelle modification législative pour faire augmenter ce taux. En effet,
diverses décisions prises par le Parlement devraient mener à une augmentation de
cette surface totale, à l'image des réserves forestières prévues dans la politique
forestière 2020 prolongée en 2021 ou des corridors pour la faune sauvage dans la loi
sur la chasse (LchP) récemment adaptée. La majorité veut donc renforcer la protection
des surfaces déjà existantes et non créer un monstre de régulation comme redouté en
cas d'entrée en matière sur le contre-projet.

Répondant indirectement au sénateur valaisan, la genevoise Lisa Mazzone (vert-e-s, GE)

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.06.2023
KAREL ZIEHLI
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– représentant la minorité de la commission – a insisté sur la nécessité de regarder ce
qui se passe vraiment sur le terrain, estimant que «ce n'est pas parce que l'on arrive à
des chiffres élevés avec des astuces statistiques que la biodiversité va mieux».
Soutenant le contre-projet, l'élue verte estime crucial d'agir. Elle qui défend une vision
à long terme, a insisté sur l'importance de la biodiversité pour l'agriculture – mais
également de l'agriculture pour la biodiversité – et l'économie de manière générale.
Reprenant les mots du Conseil fédéral, l'élue verte a, par exemple, fait remarquer que
si nous devions compenser les prestations écologiques fournies par la biodiversité
– purifier l'eau et l'air, fertiliser les sols, polliniser les plantes, nous protéger contre les
conséquences du changement climatique, etc. – cela nous en coûterait CHF 14 à 16
milliards par année. Elle a ainsi rappelé qu'Economiesuisse soutenait le contre-projet,
tout comme l'Association des entreprises électriques suisses (AES), répondant ainsi aux
craintes de la majorité de la commission, pour qui le contre-projet représente un
danger pour ces deux secteurs. De plus, l'argent prévu par le Conseil fédéral dans ce
contre-projet – CHF 100 millions par an – profiterait en premier lieu à l'agriculture et
aux entreprises locales. Elle a fini son plaidoyer en rendant les sénatrices et sénateurs
attentifs au fait que de ne pas opposer de contre-projet à l'initiative serait prendre le
risque d'une acceptation du texte des initiant.e.s, à l'image de ce qui s'est produit à
plusieurs reprises sur des questions similaires (initiative Rothenturm, initiative des
Alpes, initiative contre les résidences secondaires, initiative sur le Lavaux). Plaidant
également pour une entrée en matière, Roberto Zanetti (ps, SO) a complété
l'argumentaire de la sénatrice genevoise en arguant que toutes les questions et
critiques soulevées par la majorité de la commission pouvaient de toute manière être
discutées en détail au sein de la commission.

Prenant la parole au nom du Conseil fédéral, le ministre en charge de l'environnement,
Albert Rösti partage tant le point de vue de Roberto Zanetti sur le travail en commission
que de Lisa Mazzone sur les risques d'une votation populaire. Si le Conseil fédéral
soutient l'entrée en matière, c'est avant tout parce qu'il redoute devoir mener une
campagne de votation contre l'initiative, parce que personne n'est ouvertement contre
la biodiversité : «Wer ist schon gegen Artenvielfalt?», s'interrogeait le conseiller fédéral
bernois face aux sénatrices et sénateurs. Aux critiques avancées par la majorité de la
commission, Albert Rösti a garanti que le contre-projet pourrait être appliqué tout en
respectant tant l'agriculture que la production d'énergie. De plus, celui-ci permettrait
de ne plus se focaliser uniquement sur les espaces ruraux s'agissant de la protection de
la biodiversité, mais impliquerait également les espaces urbains. 

Malgré les garanties et mises en garde émises par le ministre UDC, le Conseil des Etats a
décidé de ne pas entrer en matière sur ce contre-projet, qui retourne donc à la
CEATE-CN. C'est à une majorité assez nette de 28 voix contre 14 et une abstention que
les membres de la chambre haute s'y sont opposé.e.s. Aux voix de la gauche soutenant
le projet se sont ajoutées les voix du PLR Matthias Michel (ZG), du Centriste Stefan
Engler (GR) et de l'indépendant Thomas Minder (SH). L'uranaise Heidi Z'graggen (centre)
s'est, quant à elle, abstenue. Cette dernière avait, par ailleurs, annoncé vouloir déposer
un postulat pour analyser comment promouvoir la biodiversité en s'appuyant sur les
bases légales existantes et en améliorant la collaboration entre cantons et
Confédération.

Dans les médias, on a pu en apprendre plus sur les discussions et actions menées en
coulisse, plusieurs membres du Conseil des Etats critiquant la posture arrogante du
monde agricole refusant toute entrevue avec les organisations environnementales,
comme si le combat était gagné d'avance. Fer de lance de l'aile agricole du Parti du
centre et président de l'USP, Markus Ritter (centre, SG) a réussi à convaincre sa fraction
de s'opposer au contre-projet, clamant que celui-ci allait encore plus loin que
l'initiative et qu'il mettait en danger la production agricole. Fait étonnant, cette
position n'est pas partagée par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
de l'agriculture qui a pris position en faveur du contre-projet, à l'instar de la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement. Autre membre du parti centriste et
président de l'USAM, Fabio Regazzi (centre, TI) concédait, dans les médias, avoir de plus
en plus de peine avec les termes «biodiversité» et «durabilité», considérant qu'ils sont
utilisés pour faire peur à la population. Pour l'Aargauer Zeitung, cette position du
Centre contraste avec celle que le parti tenait il y a de cela encore vingt ans, et un
soutien quasi unanime de la fraction PDC à l'élaboration d'une stratégie nationale pour
la biodiversité. Ce changement de posture, qui semble se faire ressentir dans le jeu
politique suisse, amène la sénatrice Lisa Mazzone à penser que le terme de
«biodiversité» en est presque devenu un «Schimpfwort». Qu'il le soit devenu ou non, la
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question de la protection de la biodiversité et des écosystèmes – selon le prisme des
initiant.e.s – se réglera vraisemblablement dans les urnes avec une votation qui risque
de crisper les différents fronts. 7

Une majorité de la CEATE-CN persiste à vouloir un contre-projet indirect à l'initiative
Biodiversité, malgré la décision du Conseil des Etats de ne pas entrer en matière. C'est
par 13 voix contre 8 et 3 abstentions que la commission a décidé de poursuivre avec ce
projet, tout en adoptant une posture conciliante avec les avis émis au sein de la
chambre haute, pour qui il n'est pas nécessaire d'étendre les surfaces dédiées à la
biodiversité. La commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national estime qu'il serait possible d'insister sur la qualité des
surfaces existantes et d'impliquer les régions urbaines, considérant, tout comme la
chambre haute, que les régions rurales sont aujourd'hui déjà fortement mises à
contribution dans les projets de protection de la biodiversité. Il ne serait donc pas
nécessaire de modifier le droit agricole. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.08.2023
KAREL ZIEHLI

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2023 ein zweites Mal mit dem
indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative, nachdem sich der Ständerat
noch in der Frühjahrssession 2023 gegen Eintreten auf die Vorlage ausgesprochen
hatte. 
Dem Rat lagen zu Beginn der Debatte zwei Minderheitsanträge von Markus Ritter (mitte,
SG) und Alois Huber (svp, AG) auf Nichteintreten sowie ein Mehrheitsantrag der UREK-
NR auf Eintreten vor. Obwohl die grosse Kammer in dieser Session lediglich über
Eintreten oder Nichteintreten entscheiden konnte, diskutierte sie bereits eine
mögliche Anpassung des indirekten Gegenvorschlags. Wie Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) erläuterte, hatte das BAFU nämlich im Auftrag der
nationalrätlichen UREK einen Entwurf erstellt, wie der Gegenvorschlag abgeändert
werden könnte, um den Bedenken des Ständerates Rechnung zu tragen. Der Entwurf
umfasste im Wesentlichen die folgenden Punkte: den Verzicht auf die Verankerung von
neuen Begrifflichkeiten im Gesetz (beispielsweise ökologische Infrastruktur); keine
Einführung von Biodiversitätsgebieten nationaler Bedeutung; keine Anpassung der
Rechtsgrundlagen im Bereich der Landwirtschaft, bessere Vernetzung und
Qualitätssteigerung in den bereits bestehenden Biodiversitätsgebieten sowie Fokus auf
das Siedlungsgebiet in Agglomerationen und Städten als Hort der Biodiversität. Die SP,
die Grünen, die GLP und die Mehrheit der FDP sprachen sich in ihren Voten für
Eintreten und auch für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Entwurf aus. Bastien
Girod (gp, ZH) bezeichnete den Entwurf gar als «Kunststück», da er sowohl das
Initiativkomitee zum Rückzug der Volksinitiative bewegen könnte als auch die Anliegen
der Landwirtschaft und des Ständerates berücksichtige. Die grosse Kammer folgte dem
Antrag ihrer Kommissionsmehrheit in der Folge mit 99 zu 77 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) und beschloss somit, an einem indirekten Gegenvorschlag festzuhalten.
Nicht auf die Vorlage eintreten wollten die SVP-Fraktion sowie einige Mitglieder der
Mitte- und der FDP-Fraktionen. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2023 ein letztes Mal mit der
Biodiversitätsinitiative sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag. Aus der Kommission
lag der Mehrheitsantrag auf erneutes Nichteintreten auf den Gegenvorschlag, sowie ein
von links-grün getragener Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) auf Eintreten vor.
Letzterer wurde auch von Jakob Stark (svp, TG) unterstützt. 
Seitens der Kommission stellte Beat Rieder (mitte, VS) die Vorgeschichte und den Inhalt
der Vorlage vor. Er bezeichnete den indirekten Gegenvorschlag als «fehlgeschlagene[n ]
Versuch, einer extremen Initiative mit im Endeffekt noch einschneidenderen
Massnahmen zu begegnen». Rieder kritisierte auch den Bericht der Verwaltung, den
diese im Herbst 2023 auf Wunsch der UREK-NR erarbeitet hatte. Dieser habe gemäss
Kommissionssprecher Rieder keine verlässliche Grundlage für einen valablen indirekten
Gegenvorschlag dargestellt, da insbesondere noch keine Definition von
Begrifflichkeiten vorgenommen und die Problematik der kantonalen Hoheiten nicht
gelöst worden sei. Daniel Fässler (mitte, AI) ergänzte, dass sich einige Punkte, die im
Verwaltungsbericht erwähnt worden seien, bereits in Umsetzung befänden. So hätten
Bund und Kantone beispielsweise Programmvereinbarungen zum Schutz der
Waldbiodiversität abgeschlossen. Für Werner Salzmann (svp, BE) schränkte der
Gegenvorschlag ausserdem den «Handlungsspielraum der Kantone, der Landwirtschaft,
des Energiesektors und des Tourismus massiv» ein. Heidi Z'graggen (mitte, UR) und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Damian Müller (fdp, LU) plädierten zwar auf Nichteintreten, anerkannten aber einen
gewissen Handlungsbedarf. Die Urner Standesvertreterin schlug vor, mittels einer
parlamentarischen Initiative «den Weg noch einmal neu [zu] begehen», denn um eine
seriöse Gesetzesvorlage zu erarbeiten, brauche das Parlament mehr Zeit. Für die links-
grüne Minderheit stand ebenfalls die Zeit im Fokus. Im Gegensatz zu Heidi Z'graggen
argumentierte Céline Vara (gp, NE) aber, dass für den Schutz der Biodiversität nicht
mehr viel Zeit übrig bleibe. Es sei nötig, jetzt zu handeln und noch in dieser Session
einen indirekten Gegenvorschlag zu verabschieden. Jakob Stark und Maya Graf (gp, BL)
fügten hinzu, dass die vom Ständerat kritisierten Punkte Eingang in den Bericht der
Verwaltung gefunden hätten; der Bericht fokussiere auf die funktionale Vernetzung und
die Qualitätssteigerung bestehender Biodiversitätsgebiete sowie auf die Stärkung der
Biodiversität im Siedlungsraum. Auch Umweltminister Rösti verteidigte die Arbeit der
Verwaltung. Es sei ein Bericht, der nicht in aller Eile geschrieben worden sei, sondern
auf der Debatte im Ständerat fusse. Rösti plädierte dafür, auf den Gegenvorschlag
einzutreten.
In der Gesamtabstimmung entschied der Ständerat allerdings erneut, nicht auf die
Vorlage einzutreten (18 zu 25 Stimmen, 1 Enthaltung). Ebenso wurde die Initiative –
entgegen einem Antrag der Minderheit Crevoisier Crelier (sp, JU) – zur Ablehnung
empfohlen.

In den Schlussabstimmungen äusserten sich beide Räte noch einmal abschliessend
über die Volksinitiative. Der Nationalrat entschied mit 124 zu 72 Stimmen (2
Enthaltungen), das Begehren zur Ablehnung zu empfehlen. Die SP- und die Grünen-
Fraktion, die Mehrheit der GLP-Fraktion und einige wenige Mitte-Mitglieder empfahlen
die Volksinitiative zur Annahme. Der Ständerat empfahl die Initiative mit 33 Stimmen zu
12 Stimmen ebenfalls zur Ablehnung. 10

Gewässerschutz

Le Conseil national s'est penché sur l'initiative populaire fédérale «Pas d'hydravions sur
les lacs suisses!» lors de la session d’été. Le député Föhn (udc, SZ) s’opposait à l’entrée
en matière; sa proposition a été rejetée par 99 voix contre 36. La majorité de la
commission demanda de suivre le contre-projet indirect de l'exécutif qui proposait
d’interdire la construction de tout nouvel hydroaérodrome. Un député Binder (udc, ZH)
réclama que l'autorisation d'aménager un nouvel hydroaérodrome relève de la
compétence des cantons. Sa proposition fut rejetée par 100 voix contre 42 en faveur de
celle de Baumberger (pdc, ZH) qui stipule que le Conseil fédéral a seulement la
possibilité de limiter le nombre d'hydroaérodromes (loi sur l’aviation). Cette
proposition fut soutenue par les groupes radical, libéral et démocrate-chrétien. Le
Conseil national a donc recommandé, par 88 voix contre 44, le rejet de l'initiative
populaire. Une minorité de gauche demandait son acceptation, jugeant le contre-
projet indirect trop faible. Le contre-projet, dans le vote sur l'ensemble, a été accepté
par 73 voix contre 34 et 17 abstentions. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.06.1999
LAURE DUPRAZ

Au Conseil des Etats, les sénateurs se sont ralliés à la version du National alors qu’une
minorité (PDC et PS) souhaitait que le Conseil fédéral limite expressément le nombre
d’hydroaérodromes en Suisse. Cette proposition fut repoussée par 15 voix contre 14. Le
contre-projet indirect de la grande Chambre a été approuvé à l’unanimité. Il fut
accepté dans les votes finaux au National par 129 voix contre 36 et 24 abstentions, et
par 42 voix contre 1 à la Chambre des cantons. La loi sur l’aviation modifiée fut
approuvée par 171 voix contre 17 et 2 abstentions au Conseil national, et par 37 voix
contre 1 au Conseil des Etats. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
LAURE DUPRAZ

Die Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission des Ständerates wurde im
November tätig und begann mit der Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags.
Die Kommission möchte eine Vorlage die sowohl den Interessen der Wassernutzung als
auch denjenigen des Gewässerschutzes ausreichend Rechnung trägt. Bei der
Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs sollen Gesetzesbestimmungen in verschiedenen
Bereichen geprüft werden. Konkret sind das die Revitalisierung der Gewässer, die
Verminderung der negativen Auswirkungen von Schwall und Sunk unterhalb von
Speicherkraftwerken, Ausnahmen von Mindestrestwassermengen bei
Gewässerabschnitten mit geringem ökologischem Potential sowie die Gewährleistung
der Wasserqualität durch ausreichende Restwassermengen und Reaktivierung des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2007
ANDREA MOSIMANN
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Geschiebehaushalts. Zudem soll ein Vorschlag zur Finanzierung entsprechender
Massnahmen erarbeitet werden. 13

Fin 2007, la commission de l’environnement du Conseil des Etats (CEATE-CE) avait
déposé une initiative parlementaire intitulée « Protection et utilisation des eaux » au
titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire « Eaux vivantes (Initiative pour la
renaturation) ». À l’instar du Conseil fédéral, les commissaires estimaient qu’il
convenait de recommander le rejet de l’initiative populaire en raison des droits de
requête et de recours excessifs qu’elle entendait accorder aux organisations de
pêcheurs et de protection de l’environnement et des conditions très restrictives
auxquelles elle voulait soumettre la production hydroélectrique. Mais contrairement au
gouvernement, ils jugeaient nécessaire que la Confédération entreprît rapidement des
mesures en matière de renaturation des cours d’eau. Après avoir obtenu l’aval de son
homologue du Conseil national, la CEATE-CE a ainsi élaboré, puis mis en consultation,
au printemps de l’année sous revue, un projet inscrivant dans la loi l’encouragement de
la revitalisation des eaux publiques, l’atténuation des effets nuisibles des éclusées en
aval des centrales hydroélectriques et la garantie de la qualité de l’eau, tout en
conservant les droits acquis pour la production d’énergie hydraulique. Il se distingue de
l’initiative populaire par ses ambitions plus modestes, par le financement qu’il propose
pour les mesures précitées, ainsi que par le refus de toute extension des droits des
organisations. Le coût des mesures de revitalisation et d’assainissement, estimé à 50
millions de francs par an sur vingt ans (soit au total 1 milliard de francs), sera financé au
moyen d’une taxe de 0,1 centime par kilowattheure prélevée par la société exploitant le
réseau national d’acheminement de l’électricité (Swissgrid).
Lors de la consultation, le projet a reçu un accueil globalement favorable sur le
principe, seule l’UDC préconisant le rejet pur et simple de l’initiative populaire. Les avis
ont été plus partagés sur le fond, les milieux électriques exigeant plus de dérogations
en matière de débit résiduel, afin de faciliter l’utilisation de la force hydraulique, alors
que les associations écologistes souhaitaient au contraire restreindre cette possibilité.
En dépit de son refus initial d’opposer un contre-projet à l’initiative populaire, le
Conseil fédéral a réagi favorablement au projet de la CEATE-CE, saluant son caractère
raisonnable et ne demandant que des modifications mineures. En fonction des
résultats de la consultation, la commission a modifié son initiative parlementaire de
sorte à entériner l’obligation pour les cantons d’élaborer des programmes de
revitalisation, à faciliter l’acquisition de terrains pour la mise en œuvre de ces derniers
et à octroyer une indemnisation complète aux propriétaires de centrales
hydroélectriques pour les coûts des mesures d’assainissement.
Lors de la session d’automne, le Conseil des Etats s’est ainsi penché non seulement sur
le message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Eaux vivantes », mais
également sur le contre-projet indirect élaboré par sa commission de l’environnement.
Par 23 voix contre 6, il a suivi le gouvernement et approuvé le projet d’arrêté
recommandant au peuple de rejeter l’initiative populaire, jugée dangereuse pour le
secteur hydroélectrique et excessive du point de vue des droits des organisations.
Partageant l’avis de leur commission concernant l’importance d’entreprendre
rapidement la renaturation des cours d’eau, les sénateurs ont approuvé à l’unanimité
son initiative parlementaire. Ils ont en outre décidé de proroger le délai de traitement
de l’initiative populaire jusqu’au 3 janvier 2010, de sorte à laisser le temps au Conseil
national de traiter les deux objets. La chambre basse ayant approuvé cette prorogation,
elle débattra de ces questions en 2009. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2008
NICOLAS FREYMOND

Allgemeiner Umweltschutz

Im Februar des Berichtsjahres entschied der Bundesrat, die im Vorjahr von den Grünen
eingereichte Volksinitiative „für eine nachhaltige und ressourceneffiziente
Wirtschaft“ abzulehnen und dem Anliegen in Form einer Teilrevision des
Umweltschutzgesetzes einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Die
Regierung unterstütze grundsätzlich die Stossrichtung des Volksanliegens, erachte das
gesteckte Ziel, bis zum Jahr 2050 den ökologischen Fussabdruck der Schweiz so weit zu
reduzieren, dass er die jedem Menschen zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht
übersteige, als nicht erreichbar. Die Grundlage für den Gegenentwurf bildete ein
Bericht und Aktionsplan zur Grünen Wirtschaft, welcher vom Bundesrat im März und in
Reaktion auf die 2010 gefassten Bestrebungen zur Förderung einer
ressourcenschonenden Wirtschaft verabschiedet wurde. Ende Juni schickte der
Bundesrat einen entsprechenden Entwurf des Umweltschutzgesetzes in die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.02.2013
MARLÈNE GERBER
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dreimonatige Vernehmlassung. Ersten Ergebnissen zufolge stiessen die
vorgeschlagenen Massnahmen – darunter verbesserte Produktumweltinformationen
sowie freiwilliges Engagement in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft – bei den Vernehmlassern auf grosses Interesse. Wirtschaftsverbände und
bürgerliche Parteien standen dem Entwurf jedoch kritisch gegenüber. Nach Auswertung
der Stellungnahmen durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) plant der Bundesrat, seine
Botschaft zur Volksinitiative und zum indirekten Gegenvorschlag im Frühjahr 2014
vorzulegen. 15

Mit denkbar knappem Resultat entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015
nach längerer Diskussion, auf den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
"Grüne Wirtschaft" einzutreten. Auch der grossen Kammer lag ein
Nichteintretensantrag ihrer Kommissionsmehrheit vor; eine starke Minderheit der
UREK-NR bestehend aus Mitgliedern der Fraktionen der SP, Grünen, GLP und CVP
machte sich für Eintreten stark. Die Kommissionsmehrheit, vertreten durch Guy
Parmelin (svp, VD) und Peter Schilliger (fdp, LU), erachtete sowohl den indirekten
Gegenvorschlag als auch das Volksanliegen aufgrund bereits bestehender Massnahmen
– namentlich erwähnt wurde der Masterplan Cleantech, die Biodiversitätsstrategie, die
Agrarpolitik 2014-2017 und die Energiestrategie 2050 – als überflüssig und den
"Interventionismus" des Bundes auch in der entschlackten Version des Ständerats als zu
weit gehend. Der ständerätliche Entwurf verfolgte in erster Linie noch zwei
Zielsetzungen, nämlich ein verstärktes Recycling sowie den effizienteren Einsatz von
kritischen Rohstoffen. Andere Bestimmungen, etwa diejenigen betreffend die Pflicht
zur Information der Käufer über die Umweltauswirkungen der erworbenen Produkte
(sog. Produktumweltinformation) oder eine Bewilligungspflicht für Abfallanlagen, waren
vom Ständerat im Vorjahr bereits aus der Vorlage gestrichen worden. Der so
vorliegende Entwurf setzte in erster Linie auf weiche Massnahmen wie die
Bereitstellung von Informationen. Ferner wollte ein Subsidiaritätsprinzip im Bereich des
Inverkehrbringens von Rohstoffen und Produkten freiwilligen Vereinbarungen der
Wirtschaft Vorrang über staatliche Reglementierungen geben. 
Minderheitssprecher Müller-Altermatt (cvp, SO) hingegen lobte die ständerätliche
Arbeit; es sei der Kantonskammer gelungen, einen Entwurf zu präsentieren, der im
Sinne der Wirtschaft und nicht bürokratisch sei. Durch Erläuterung der
Importbestimmungen für ausländisches Holz machte der CVP-Nationalrat darauf
aufmerksam, dass die Schweiz in der Umweltpolitik nicht in jedem Bereich eine
Vorreiterrolle einnehme: Im Gegensatz zur EU bestünde in der Schweiz keine
Gesetzesgrundlage für ein Importverbot von illegalem Holz. 
Unter Berufung auf diverse Quellen stützte auch die Umweltministerin die Meinung,
dass das 30-jährige Umweltschutzgesetz modernisiert werden müsse; der
einzuführende Begriff der Ressourceneffizienz rechtfertige eine Revision nicht nur aus
ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Tatsächlich wussten die
Kommissionsminderheit und der Bundesrat gewisse Akteure aus der Wirtschaft hinter
sich – neben den Grossverteilern Coop und Migros unterstützte etwa auch die direkt
betroffene Holzwirtschaft den indirekten Gegenvorschlag. Starker Gegenwind erfuhr
das Revisionsvorhaben jedoch von grossen Wirtschaftsverbänden wie Economiesuisse
und Gewerbeverband. Nur mit Stichentscheid des Präsidenten Rossini (sp, VS) und bei
insgesamt sechs Enthaltungen aus der CVP/EVP- und der FDP-Fraktion beschloss der
Nationalrat schliesslich, auf die Vorlage einzutreten. Während die SP, die Grünen, die
GLP und die BDP geschlossen für Eintreten stimmten, stellten sich die SVP und die FDP
(mit Ausnahme zweier Enthaltungen) ebenso geschlossen dagegen. Das Zünglein an der
Waage spielte die CVP, deren Mitglieder sich mit knapper Mehrheit ebenfalls für
Eintreten aussprachen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2015
MARLÈNE GERBER

Der Nationalrat zog der ständerätlichen Fassung des indirekten Gegenvorschlags zur
Grünen Wirtschaft während einer intensiven und mehrstündigen Detailberatung mit
unzähligen Änderungsanträgen etliche seiner verbliebenen Zähne. So fügte der
Nationalrat etwa ein generelles Subsidiaritätsprinzip ein, was den Bund in der gesamten
Umweltpolitik nur noch zur Planung von Massnahmen ermächtigen würde – und auch
dies nur im Einverständnis mit der Wirtschaft –, falls keine freiwilligen
Branchenlösungen existieren. Die "Plattform Grüne Wirtschaft", die Bundesrat und
Ständerat als ein Forum zum Austausch von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und
Verwaltung angedacht hatten, soll der Bund nun gemäss Nationalrat nicht mehr
zwingend betreiben. Restriktiv hatte sich der Nationalrat auch bei der Verarbeitung von
Abfällen gezeigt; so sollen Abfallanlagen gar keinen neuen Bestimmungen unterworfen
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werden. Abfälle sollen gemäss nationalrätlicher Fassung ferner auch nur dann stofflich
verwertet werden müssen, wenn diese Verwertung für den Betrieb wirtschaftlich
tragbar ist, was eine Einzelfallprüfung bedingen würde. Entschärft wurden auch die
Auflagen zum Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten: Nur wenn es sich um
„ökologisch kritische" Rohstoffe oder Produkte handelt, soll der Bundesrat
Anforderungen an die Handelspartner der Schweiz stellen können.
Die auf diese Weise mühsam angepasste Vorlage wurde dann jedoch in der
Gesamtabstimmung mit 92 zu 95 Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt. Zu Stande kam
dieser leichte Meinungsumschwung in der Gesamtabstimmung – bereits Eintreten war
in der Sommersession nur durch Stichentscheid des Präsidenten beschlossen worden –
zum einen durch geänderte An- und Abwesenheiten innerhalb der Fraktionen. So
erhielt die Vorlage zusätzliche Nein-Stimmen aus der FDP, die im Vergleich zur
Eintretensdebatte vollzählig anwesend war und ohne Enthaltungen gänzlich geschlossen
stimmte. Auch die SVP, die an der Seite der FDP gegen die Vorlage kämpfte, war
zahlreicher vertreten. Dies im Unterschied zur GLP, welche die Vorlage unterstützte,
die aber wegen Abwesenheiten zweier Fraktionsmitglieder weniger stark auftrat als
noch während der Eintretensdebatte. Zum anderen zeigten sich (leicht) geänderte
Stimmverhältnisse in den Mitte-Fraktionen der CVP/EVP und BDP, wobei Letztere
bereits während der Eintretensdebatte klar gemacht hatte, dass Eintreten auf und
Zustimmung zur Vorlage für sie grundsätzlich zwei verschiedene Paar Schuhe seien. In
der Gesamtabstimmung unterstützten schliesslich vier BDP-Vertreterinnen und
-Vertreter die Vorlage, während sich die restlichen fünf Fraktionsmitglieder der Stimme
enthielten. Den aus oben genannten Gründen verursachten Stimmenrückstand auf
Seiten der Befürworter konnte auch die CVP/EVP-Fraktion nicht mehr wettmachen,
obwohl sie sich mit 19 zu 10 Stimmen bei 1 Enthaltung deutlicher für den erneut
entschlackten Gegenvorschlag aussprach als sie dies noch in der Eintretensabstimmung
mit 15 zu 12 Stimmen bei 4 Enthaltungen getan hatte. Das Geschäft gelangt nun zurück
in den Ständerat. Sofern dieser an der Vorlage festhält, müsste der Nationalrat das
Geschäft ein weiteres Mal traktandieren. 17

Aufgrund des vorangegangenen nationalrätlichen Verdikts zu Ungunsten des indirekten
Gegenvorschlags zur Grünen Wirtschaft in der Gesamtabstimmung hatte sich die
UREK-SR erneut zuerst mit der Frage zu befassen, ob sie auf die Gesetzesvorlage
eintreten wolle. Im Einklang mit bisherigen Stimmverhältnissen fiel die Empfehlung der
ständerätlichen Kommission äusserst knapp aus. Mit Stichentscheid des
Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) empfahl die Mehrheit der Kommission,
nicht auf das Geschäft einzutreten. Ausschlaggebend für diesen Entscheid war nicht
nur die Ansicht der Mehrheit, dass die Schweiz in der Umweltpolitik bereits führend sei
und es keiner weiteren Regelungen bedürfe, sondern darüber hinaus auch die
Überzeugung, dass der – gemäss UREK-SR – austarierte eigene Entwurf im Nationalrat
keine Chance gehabt habe und die nationalrätliche Fassung gar weniger weit gehe als
die geltenden Bestimmungen. Letztere Argumentation stützte auch Bundesrätin
Leuthard: Wenn die ständerätliche Lösung nicht obsiege, sei es ihr auch lieber, wenn es
gar keine neuen Bestimmungen gebe. Nichtsdestotrotz mahnte sie in einem längeren
Plädoyer davor, sich auf bestehenden Errungenschaften auszuruhen und in Untätigkeit
zu verharren – als Beispiel nannte die Bundesrätin etwa die im internationalen
Vergleich zwar hohe Recyclingquote in der Schweiz, die aber von einer ebenfalls
vergleichsweise hohen Abfallmenge begleitet würde, die reduziert werden könnte. Mit
25 zu 17 Stimmen folgte der Ständerat der Kommissionsmehrheit und besiegelte das
Schicksal des indirekten Gegenvorschlags, indem er nicht erneut auf die Vorlage eintrat.
Enttäuscht zeigten sich neben den Initianten des Anliegens auch die
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, der auch die Grossverteiler Migros und
Coop angehören. Sie hätten den vom Ständerat präsentierten "gutschweizerischen
Kompromiss" begrüsst. Mit seinem Entscheid begründete das Parlament auch das
weitere Los der Volksinitiative der Grünen, die nun definitiv dem Volk vorgelegt wird.
Das Vorliegen eines austarierten indirekten Gegenvorschlags hätte die Grüne Partei
gegebenenfalls dazu bewegen können, ihr Anliegen zurückzuziehen. 18
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Klimapolitik

En fin d’année, le Conseil fédéral a mis en consultation son projet de révision de la loi
sur le CO2, présenté comme contre-projet indirect à l’initiative « pour un climat
sain ». Le projet comporte deux variantes impliquant toutes deux l’introduction d’une
taxe sur les carburants. La première, intitulée « objectifs climatiques contraignants »,
se concentre sur des mesures réalisées sur le territoire suisse en fonction d’objectifs
alignés sur ceux de l’UE, à savoir une réduction des émissions de CO2 de 20% à 30%
d’ici à 2020 (selon la voie suivie par l’UE). Le montant de la taxe sur l’essence et le diesel
serait fixé en fonction de l’efficacité des autres mesures et du prix du pétrole. Au vu
des conditions actuelles, sa quotité serait de 15 centimes par litre de carburant, mais
pourrait atteindre 30 centimes au maximum. La seconde variante, dite « étapes
contraignantes en vue de la neutralité climatique », ambitionne une réduction de 50%
des émissions d’ici 2020 grâce à l’achat de certificats étrangers et à une taxe sur les
carburants de 9 centimes par litre. Le chef du DETEC, Moritz Leuenberger, a indiqué
que les deux variantes pourraient être combinées en fonction du futur régime
climatique mondial. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2008
NICOLAS FREYMOND

En début d’année, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à l’initiative populaire
«Pour des véhicules plus respectueux des personnes et de l’environnement» et à une
modification de la loi sur le CO2 qui tient lieu de contre-projet indirect. Soutenu par
les Verts, le PS, l’ATE, le WWF et Greenpeace, le texte déposé par les jeunes verts
propose, à des fins de protection de l’environnement et de renforcement de la sécurité
routière, d’interdire l’importation des véhicules qui émettent plus de 250 grammes de
CO2 par kilomètre, ainsi que les voitures de tourisme qui pèsent plus de 2,2 tonnes à
vide ou présentent un danger élevé pour les autres usagers de la route. À titre de
dispositions transitoires, il prévoit en outre que les véhicules en circulation violant ces
nouvelles normes soient soumis à une limite de vitesse plus sévère (100 km/h) et que
les émissions de particules fines des véhicules diesel immatriculés jusqu’au 31
décembre 2008 n’excèdent pas 2,5 mg/km. Le gouvernement a réaffirmé son rejet du
texte en raison de la restriction excessive du choix de modèles de voitures de tourisme
qui en découlerait. Il a également mis en doute la pertinence des mesures proposées,
tout en partageant l’avis des initiants sur la nécessité d’édicter des normes légales afin
de réduire les émissions nocives du trafic routier. Pour cette raison, le gouvernement a
décidé de lui opposer un contre-projet indirect par lequel il met par ailleurs en œuvre
la motion de la CEATE-CN en faveur d’un alignement sur les normes de l’UE que lui avait
transmise le parlement en 2007. Le message transmis aux chambres comporte ainsi,
outre un projet d’arrêté fédéral recommandant au peuple de rejeter l’initiative, un
projet de modification de la loi sur le CO2 abaissant la valeur moyenne d’émission des
voitures neuves à 130 gr/km d’ici à 2015, conformément aux normes de l’UE en la
matière. Le Conseil fédéral propose d’échelonner la réalisation de cet objectif, fixant
respectivement à 65% en 2012, 75% en 2013, 80% en 2014 et 100% en 2015 la
proportion des nouvelles immatriculations devant satisfaire à la nouvelle valeur limite.
En cas de non respect, les importateurs devront compenser les émissions
excédentaires, soit financièrement, soit par la vente de voitures moins polluantes. Le
gouvernement a estimé que cette manière de procéder permettait d’atteindre
l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone visé par l’initiative, sans
interdire les voitures de collection et de sport. S’agissant des émissions de particules
fines par les voitures de tourisme diesel, le gouvernement a proposé de s’en tenir à la
norme Euro 5 (4,5-5 mg/km, selon la méthode de mesure), jugeant inutile de s’en
distancier alors que les émissions effectives des véhicules homologués jusqu’au 31
décembre 2008 (env. 0,6 mg/km) sont de toute manière nettement inférieures tant à la
norme européenne qu’à celle voulue par les initiants. Quant à la sécurité des piétons,
des cyclistes et des autres usagers de la route, il a estimé que des progrès
considérables ont été réalisés ces dernières années, notamment grâce aux normes
visant à réduire la gravité des blessures des piétons en cas d’impact. Assurant vouloir
poursuivre dans cette voie, le Conseil fédéral a toutefois rappelé qu’il souhaite le faire
en concertation avec les pays voisins afin d’éviter aux importateurs des obstacles
supplémentaires sur le marché helvétique. 20
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-
Treibhausgasemissionen bis 2050 (Pa. Iv. 21.501)

Währenddem die Räte die Gletscherinitiative zur Ablehnung empfahlen, fand der
indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative im Parlament eine Mehrheit. Die
beiden Kammern entschieden, in Umsetzung der parlamentarischen Initiative der
UREK-NR ein neues Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die
Stärkung der Energiesicherheit zu schaffen. Mit Reduktionszielen in den verschiedenen
Bereichen, wie etwa Verkehr, Gebäude und Industrie, soll insgesamt das Netto-Null-Ziel
bis 2050 erreicht werden. Sie hiessen dafür auch zwei Bundesbeschlüsse über die
Förderung neuer Technologien und über ein Programm zum Heizungsersatz gut. Gegen
dieses neue Gesetz kündigte die SVP ein Referendum an. Darüber hinaus stimmten die
Räte für die Schaffung eines dringlichen Gesetzes über Massnahmen zur kurzfristigen
Erstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter, welches den Ausbau der
Photovoltaik, insbesondere in den Bergen, sowie die Erhöhung der Grimsel-Staumauer
sicherstellen sollte. Das von der SVP ergriffene Referendum kam zustande, weswegen
sich die Stimmberechtigten am 18. Juni 2023 zum Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit äusserten. Mit  59.1
Prozent Ja-Stimmen wurde das Klima- und Innovationsgesetz an der Urne
angenommen. 

Chronologie
Beschluss für indirekten Gegenvorschlag
Präsentation der Vorlage
Erste Behandlung im Nationalrat
Erste Behandlung im Ständerat
Differenzen
Vorlage wird bereinigt
Referendum kommt zustande

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contre-projet indirect à l'initiative sur les glaciers. Zéro émission nette de gaz à effet
de serre d'ici à 2050 (Iv. Pa. 21.501)
(Traduction: Chloé Magnin) 

Alors que les Conseils recommandaient le rejet de l'initiative sur les glaciers, le contre-
projet indirect à l'initiative populaire a trouvé une majorité au Parlement. Les deux
chambres ont décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative parlementaire de
la CEATE-CN, de créer une nouvelle loi fédérale avec des objectifs visant la protection
du climat, l'innovation et le renforcement de la sécurité énergétique. Avec diverses
mesures dans différents secteurs, comme les transports, les bâtiments et l'industrie,
l'objectif zéro émission nette devrait être atteint d'ici 2050. Les chambres ont aussi
accepté deux arrêtés fédéraux sur la promotion de nouvelles technologies et sur un
programme de remplacement de chauffage. Dans la foulée, l'UDC a annoncé un
référendum contre la nouvelle loi. En outre, les Conseils ont voté pour la création d'une
loi urgente pour prendre des mesures à court terme concernant une source d'énergie
sûre en hiver, laquelle sécuriserait l'expansion photovoltaïque, principalement en
montagne, ainsi que le rehaussement du barrage de Grimsel. Le référendum lancé par
l'UDC ayant abouti, le corps électoral s'est prononcé le 18 juin 2023 sur la Loi fédérale
sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le
renforcement de la sécurité énergétique. La loi sur le climat et l'innovation a été
acceptée dans les urnes par 59,1 % des votant.e.s.

Chronologie
Décision pour le contre-projet indirect
Présentation du projet
Premier passage au Conseil national

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.24 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Premier passage au Conseil des Etats
Divergences
Projet est finalisé
Le référendum a abouti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die UREK-NR entschied sich im Oktober 2021 dazu, der Gletscherinitiative einen
indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen, «damit rasch eine griffige Lösung auf
Gesetzesstufe vorliegt». Dafür reichte sie eine parlamentarische Initiative ein, durch
welche die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sollen, um den Verbrauch
fossiler Brenn- und Treibstoffe stark zu reduzieren, damit das Netto-Null-Ziel bis 2050
erreicht werden kann, und um einen Absenkpfad für die Treibhausgasemissionen bis
2050 zu definieren. Die dafür notwendigen Massnahmen sollen sozialverträglich
ausgestaltet werden und die Schweizer Volkswirtschaft stärken. 
Die UREK-SR befasste sich im November 2021 mit der Initiative und stimmte für
Folgegeben; dadurch fiel der Startschuss für die Ausarbeitung einer Vorlage durch die
UREK-NR. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahressession 2022 diskutierte der Nationalrat während mehreren Sitzungen
ausführlich über die «Gletscher-Initiative» sowie über den dazugehörigen direkten
Gegenentwurf des Bundesrates. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative war
eigentlich noch nicht Gegenstand der Beratungen, es wurde aber bereits deutlich, dass
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hoffnungen in ihn setzten.
Diese Hoffnungen umschrieb etwa Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
exemplarisch: Ihre Fraktion erachtete den indirekten Gegenvorschlag als den richtigen
Weg, zumal er neben den Zielen auch die dafür nötigen Massnahmen enthalte und
schneller wirke als eine Verfassungsänderung. Auch auf das an der Urne abgelehnte
CO2-Gesetz sowie auf den Krieg in der Ukraine wurde in der Debatte mehrmals Bezug
genommen: Während beispielsweise Philipp Kutter (mitte, ZH) betonte, dass das
Parlament aufgrund der Befindlichkeit der Stimmbevölkerung bei dieser Vorlage nun
insbesondere Rücksicht auf die sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimapolitik
nehmen müsse, argumentierte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) im Hinblick auf
den Ukraine-Krieg, dass ein Verzicht auf Erdgas und -öl nicht nur dem Klimaschutz
diene, sondern auch die energiepolitische Souveränität sichere und die Abhängigkeit
von autoritären Staaten verringere. Des Weiteren wurde aus den Voten der Fraktionen
und aus der anschliessenden freien Debatte deutlich, dass die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Ansicht vertraten, dass der Klimaschutz
vorangebracht werden müsse. Auch die SVP-Fraktion biete Hand zu Lösungen für die
Klimapolitik, die ein « vorteilhafte[s] Kosten-Nutzen-Verhältnis» aufwiesen, wie
Christian Imark (svp, SO) ausführte. Die SVP-Fraktion sei jedoch nicht bereit, fossile
Energieträger zu verbieten, ohne zu wissen, wie und wann diese ersetzt werden können,
ergänzte Pierre-André Page (svp, FR).
Die Kommission hatte sich im Vorfeld der Session mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Initiative abzulehnen und stattdessen dem direkten Gegenentwurf zuzustimmen. Es
lagen jedoch zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der Minderheit Nordmann (sp,
VD) forderte, sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf anzunehmen
und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen; der Antrag der Minderheit Egger
(gp, TG) wollte die Initiative annehmen und gar nicht erst auf den direkten
Gegenentwurf eintreten. Beide Anträge wurden jedoch vom Nationalrat verworfen:
Zuerst sprach sich dieser mit 108 zu 70 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) für Eintreten auf
den direkten Gegenentwurf aus, wobei sich die Fraktionen der Grünen und der SVP
geschlossen gegen Eintreten aussprachen (respektive der Stimme enthielten). In der
Folge scheiterte auch der Minderheitsantrag Nordmann mit 89 zu 99 Stimmen (bei 4
Enthaltungen). Nebst den geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktionen
hatten sich auch einige Mitglieder der Mitte-Fraktion für eine doppelte Ja-Empfehlung
ausgesprochen. Damit empfahl die grosse Kammer den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern die Volksinitiative zur Ablehnung.
Am direkten Gegenentwurf wurden sodann noch einige wenige Änderungen
vorgenommen: Eine Mehrheit hiess einen Antrag Pult (sp, GR), gemäss welchem die
Klimapolitik die Rand- und Bergregionen aufgrund ihrer besonderen Situation
unterstützen soll, gut. Ebenfalls mehrheitlich unterstützt wurde ein Antrag Romano
(mitte, TI) betreffend den Absenkpfad der Treibhausgasemissionen: So müsse das
zukünftige Gesetz in Umsetzung der Verfassung «Zwischenziele [benennen], die zu
einer über die Zeit gleichmässigen Reduktion der Treibhausgasemissionen führen, und
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[...] die zur Erreichung der Zwischenziele erforderlichen Instrumente [regeln]». 
Abgelehnt wurden hingegen zwei Anträge Nordmann und Klopfenstein Broggini:
Während der Antrag Nordmann ein Programm für den raschen Austausch von Gas-, Öl-
und Elektrowiderstandsheizungen gefordert hatte, verlangte der Antrag Klopfenstein
Broggini, dass die Schweiz das Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bereits im
Jahr 2040, spätestens aber im Jahr 2050 erreicht. Die Mehrheit des Rates blieb aber
beim Zeithorizont von 2050.
In der Gesamtabstimmung wurde der direkte Gegenwurf mit 104 zu 67 Stimmen bei 21
Enthaltungen angenommen. Wie bereits bei der Eintretensabstimmung stimmten nebst
der Mehrheit der SVP-Fraktion auch die Grünen geschlossen gegen den Entwurf, da sie
die Volksinitiative bevorzugten. Die vielen Enthaltungen stammten von zahlreichen SVP-
Mitgliedern sowie von einzelnen Exponentinnen und Exponenten der Mitte-, der
FDP.Liberalen und der SP-Fraktionen. 22

Im April 2022 präsentierte die UREK-NR ihren indirekten Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiative in Form eines neuen Bundesgesetzes über die Ziele im Klimaschutz.
Die Kommission verfolgte mit dem indirekten Gegenvorschlag das Ziel, möglichst rasch
ein Gesetz in Kraft zu setzen um damit netto Null bis 2050 erreichen zu können. Für die
verschiedenen Sektoren wurden unterschiedliche Dekarbonisierungsziele definiert: Der
Gebäude- und der Verkehrssektor sollen bis 2050 klimaneutral werden; die Industrie
bis zum selben Zeitpunkt 90 Prozent weniger Treibhausgase ausstossen (im Vergleich zu
1990). Für die Reduktion ist ein Absenkpfad mit Zwischenzielen vorgesehen, so sollen
etwa bis 2040 insgesamt bereits 75 Prozent weniger Emissionen ausgestossen werden.
Mit dem Gesetzesentwurf sollen auch die Finanzflüsse von Schweizer Institutionen
klimaverträglich ausgerichtet und die Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel
intensiviert werden. Die UREK-NR sah für diese Ziele verschiedene
Förderungsinstrumente vor. So sollen etwa neue Technologien für die Reduktion von
Treibhausgasemissionen während 6 Jahren mit CHF 1.2 Mrd. unterstützt werden.
Zudem sah der Entwurf ein Förderprogramm im Umfang von jährlich CHF 200 Mio. für
den Ersatz von fossil und elektrisch betriebenen Heizungen sowie für
Gebäudesanierungen vor. Für die Umsetzung dieses Förderprogramms sind
Änderungen am EnG vorgesehen. Für die Umsetzung der übrigen Ziele werde der
Bundesrat allen voran im CO2-Gesetz Massnahmen vorschlagen.
Eine Minderheit der UREK-NR um Michael Graber (svp, VS) lehnte den
Gesetzesvorschlag ab und beantragte Nichteintreten. Sie schätzte die Ziele und
Massnahmen des vorgesehenen Gesetzes als unverhältnismässig und finanzpolitisch
untragbar ein. 23
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Der Ständerat stimmte in der Sommersession 2022 der von der UREK-SR beantragten
Fristverlängerung zur Behandlung der Gletscher-Initiative bis zum August 2023 zu,
nachdem dies der Nationalrat im März 2022 ebenfalls bereits beschlossen hatte. Die
beiden Kammern bevorzugten es, erst über die Initiative und den direkten
Gegenvorschlag zu entscheiden, wenn der indirekte Gegenentwurf vorliegt. 24
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Der Nationalrat diskutierte in der Sommersession 2022 ausführlich über den indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative: In zwei Sitzungen und in insgesamt über 130
Wortmeldungen tauschten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die
zukünftige Klimapolitik aus.
Die Sprechenden der Kommission, Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) und Roger
Nordmann (sp, VD), präsentierten die Vorlage: Diese stelle ein Rahmengesetz dar, in
welchem zum einen die Ziele mit CO2-Absenkpfaden für einzelne Sektoren festgelegt
worden seien und welches zum anderen auch bereits einzelne finanziell wirksame
Massnahmen enthalte. Die UREK-NR-Sprecherin betonte, dass dieser Entwurf im
Gegensatz zum von der Stimmbevölkerung abgelehnten CO2-Gesetz keine Erhöhung
von Abgaben und keine neuen Steuern beinhalte. Anschliessend begründete Michael
Graber (svp, VS) im Namen seiner Minderheit den Antrag auf Nichteintreten. Erstens
lehne die Minderheit den indirekten Gegenvorschlag aus demokratiepolitischen
Gründen ab: So habe die Stimmbevölkerung vor ziemlich genau einem Jahr die Revision
des CO2-Gesetzes abgelehnt, dessen Ziele mit dem vorliegenden Entwurf quasi
identisch seien; diesen Volkswillen gelte es zu respektieren. Zudem wolle die
Kommission mit dem indirekten Gegenvorschlag das Ständemehr umgehen, da dieses
bei einem allfälligen fakultativen Referendum im Gegensatz zur Initiative nicht
notwendig sei. Zweitens sei das vorliegende Gesetz «unredlich», da das Hauptproblem
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für die Klimabilanz der Schweiz, das Bevölkerungswachstum, nicht berücksichtigt
werde, obwohl «mehr Menschen [...] ganz einfach mehr CO2 [produzieren]». Drittens
sei die Vorlage nicht sinnvoll; in der gegenwärtigen Lage mit dem Krieg in der Ukraine
solle sich die Schweiz lieber darauf konzentrieren, eine Strommangellage zu
verhindern.

Nach diesem Votum äusserten sich die Fraktionen zum Eintreten und erörterten ihre
generelle Haltung zur Vorlage. Die Grüne-, die SP-, die GLP-, die Mitte- und die
FDP.Liberale-Fraktion gaben an, auf die Vorlage einzutreten, und lobten diese in weiten
Teilen. So freute sich etwa Kurt Egger (gp, TG) seitens der Grünen-Fraktion, dass das
netto-Null-Ziel, das wichtigste Anliegen der Gletscher-Initiative, Eingang in das Gesetz
gefunden hatte und auch Reduktionsziele für einzelne Sektoren aufgenommen wurden.
Er begrüsste auch das Ziel, die Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten. Nadine
Masshardt (sp, BE) betonte die Relevanz der beiden «Herzstücke» der Vorlage, das
Förderprogramm für den Ersatz fossil und elektrisch betriebener Heizungen und die
Finanzierung neuartiger Prozesse und Technologien. Für die GLP-Fraktion betonte
Barbara Schaffner (glp, ZH), dass der indirekte Gegenvorschlag so weit gehen soll, dass
der Rückzug der Volksinitiative ermöglicht wird, während die Vorlage aber gleichzeitig
auch nicht überladen werden soll. Mitglieder der Mitte- und der FDP.Liberalen-
Fraktionen unterstrichen, dass ihre Fraktionen hinter dem Übereinkommen von Paris
und der Klimaneutralität bis 2050 stünden. Die SVP-Fraktion schliesslich sprach sich als
einzige Fraktion gegen Eintreten aus. Christian Imark (svp, SO) wiederholte im Namen
der SVP im Wesentlichen die von Michael Graber vorgebrachten Gründe und kritisierte,
dass es im vorliegenden Gesetz um «Umverteilung, um Bevormundung und um
Verteuerung» gehe. 
Nach den Fraktionen ergriff Umweltministerin Simonetta Sommaruga das Wort. Sie
begrüsste im Namen des Bundesrates den Entwurf der Kommission für das neue
Klimarahmengesetz. Dieses passe auch gut zum CO2-Nachfolgegesetz, welches der
Bundesrat derzeit vorbereite. Angesichts des Krieges in der Ukraine sei es noch einmal
drängender geworden, von den fossilen Energieträgern unabhängig zu werden. Der
einzige Punkt, den Sommaruga am Entwurf bemängelte, war das geplante
Förderprogramm für die Industrie, welches den Bundeshaushalt während sechs Jahren
jährlich mit CHF 1.2 Mrd. belasten würde. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass dies
derzeit finanziell nicht drin liege. An die SVP-Fraktion gerichtet erklärte Sommaruga des
Weiteren, dass über die eigentlichen Umsetzungsmassnahmen im Rahmen von
etappenweise vorgelegten Revisionen des CO2-Gesetzes entschieden werde. Dadurch
sei bei jeder Revision wieder ein Volksentscheid möglich. Einen Einzelantrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der forderte, den Entwurf an die Kommission zurückzuweisen,
um ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag
durchzuführen, bevor dieser beraten wird, lehne der Bundesrat ab, so Sommaruga. Die
Exekutive teile diesbezüglich die Ansicht der Mehrheit der Kommission, dass eine
solche Vernehmlassung keine neuen Erkenntnisse bringen würde. Anschliessend
stimmte der Nationalrat über Eintreten sowie über den Einzelantrag Aeschi ab.
Eintreten wurde mit 135 zu 52 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen. Der Antrag
Aeschi wurde mit einem ähnlichen Stimmenverhältnis abgelehnt. Die beiden Anliegen
fanden ausserhalb der SVP-Fraktion keine Zustimmung.

Danach wurden in einem ersten Debatten-Block die Artikel zu den Zielen des Gesetzes
diskutiert. Dabei galt es einige Anträge von links-grün und von der SVP zu beraten. Eine
Minderheit um Delphine Klopfenstein Broggini (gp. GE) forderte beispielsweise, dass die
Schweiz bereits 2040 und nicht erst 2050 klimaneutral werden solle. Eine Minderheit
Graber hingegen wollte die Verminderungsziele für die einzelnen Sektoren streichen.
Diese Ziele kämen einer Planwirtschaft gleich, welche Innovation verhindere und das
Wirtschaftswachstum bremse, argumentierte Graber. Der Nationalrat lehnte alle
Minderheitenanträge ab. 

In einem zweiten Block wurden die Massnahmen zur Umsetzung der Ziele beraten. In
diesem zweiten Block brachten allen voran Personen aus der SVP-Fraktion Anträge vor;
beispielsweise sollte das Ziel der klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzflüsse
gestrichen werden. Auch das Sonderprogramm zum Ersatz von Heizungsanlagen wollte
eine Minderheit Rösti (svp, BE) aus dem Gesetz entfernen. Dieses binde lediglich
Gelder, die besser für die Stromproduktion genützt würden, argumentierte Rösti.
Bundesrätin Sommaruga äusserte sich im Rahmen des zweiten Blocks vor allem zur
geplanten Förderung von neuartigen Technologien und zur Absicherung von Risiken für
öffentliche Infrastrukturen. Sie beantragte, die entsprechenden Artikel zu streichen
und diese besser in die geplante Revision des CO2-Gesetzes aufzunehmen.
In den abschliessenden Abstimmungen folgte der Nationalrat fast überall dem Weg, den
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die vorberatende UREK-NR vorgespurt hatte. Er stimmte lediglich einer kleineren
Änderung zu, wonach die Gemeinden, anders als die Kantone und der Bund, in Bezug
auf die Erreichung der Klimaneutralität und in Bezug auf die Anpassung an die
Auswirkungen des Klimawandels keine Vorbildfunktion für Private und die Wirtschaft
übernehmen müssen. Diese Vorbildfunktion besteht darin, dass die Bundesverwaltung
bis zum Jahr 2040 mindestens klimaneutral sein muss; die Kantone müssen dieses Ziel
lediglich anstreben.

In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 122 zu 72 Stimmen für Annahme
des Entwurfs. Die Gegenstimmen stammten aus den Reihen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion sowie von einigen Mitgliedern der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktionen. 25

Der Ständerat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Zweitrat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zu Beginn der intensiven Debatte berichtete
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) im Namen der vorberatenden UREK-SR, dass diese
vorschlage, den Ausbau der Photovoltaik sowohl auf freien Flächen als auch auf
Gebäuden zu beschleunigen. Die Kommission wolle daher einzelne Artikel des
vorliegenden indirekten Gegenvorschlags abspalten und diese in Form eines dringlichen
Bundesgesetzes mit dem Titel «Bundesgesetz über dringliche Massnahmen zur
kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» behandeln.
Dies erlaube es, die Förderung der Photovoltaik mit der gebotenen Eile anzugehen. Der
Gegenvorschlag beinhaltete somit das «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz»
sowie die zwei dazu gehörigen Finanzierungsvorlagen – die Bundesbeschlüsse 2 und 3;
nicht aber das neue dringliche Bundesgesetz. Die Mehrheit der UREK-SR beantragte in
der Folge beim indirekten Gegenvorschlag kaum Abweichungen von der
nationalrätlichen Linie, hingegen lagen verschiedene Minderheitsanträge vor.
Knapp wurde es zum Beispiel bei den Bestimmungen zur Förderung von neuartigen
Technologien und Prozessen. Eine Minderheit Stark (svp, TG) beantragte, diese
Massnahmen zur Technologieförderung sowie zum Heizungsersatz im Rahmen des CO2-
Gesetzes zu regeln und als Konsequenz aus dem Gegenvorschlag zu streichen und
infolgedessen auch nicht auf die Bundesbeschlüsse 2 und 3 einzutreten. Stark
kritisierte, dass im Gesetzesentwurf nicht nur auf die Ziele des Klimaschutzes fokussiert
werde, sondern auch bereits konkrete Umsetzungsmassnahmen festgehalten würden.
Diese Massnahmen gehörten jedoch ins CO2-Gesetz, alles andere sei «falsch –
staatspolitisch, rechtstechnisch, sachlich», monierte Stark. Dieser Antrag wurde mit 24
zu 21 Stimmen abgelehnt. Er erhielt Unterstützung aus den Reihen der SVP-, der Mitte-
und der FDP.Liberalen-Fraktion. 
Beim Programm zum Ersatz der fossilen Heizsysteme und der elektrischen
Widerstandsheizungen ergänzte der Ständerat die Vorlage um eine Bestimmung zur
Förderung der Energieeffizienz und stimmte der vom Nationalrat beschlossenen
Kredithöhe von CHF 200 Mio. pro Jahr (für 10 Jahre) auf Antrag der Minderheit
Reichmuth (mitte, SZ) zu. Die Kommissionsmehrheit hätte den Kredit auf CHF 100 Mio.
pro Jahr senken wollen. Damian Müller (fdp, LU) hatte den Mehrheitsantrag damit
begründet, dass es angesichts des Fachkräftemangels und der Lieferschwierigkeiten bei
manchen Bauteilen nicht realistisch sei, pro Jahr mehr als CHF 100 Mio. für diese
Arbeiten ausgeben zu können.
Der Ständerat schuf schliesslich im indirekten Gegenvorschlag noch einige kleinere
Differenzen zum Nationalrat, beispielsweise bei den Berg- und Randgebieten; diese
sollen nach dem Willen der kleinen Kammer stets zusätzlich in ihren Massnahmen
unterstützt werden, sofern eine besondere Ausgangslage bestehe.

Den meist diskutierten Aspekt stellte sodann der Ausbau der Photovoltaik in Form des
erwähnten abgespaltenen dringlichen Bundesgesetzes dar. Dabei ging es insgesamt um
drei verschiedene Punkte, die vor der Abstimmung über die Überführung in ein eigenes
Gesetz bereinigt werden mussten.
Der erste Punkt betraf die generelle Pflicht, auf Dächern oder Fassaden von Neubauten
zukünftig eine Solaranlage zu erstellen. Kommissionssprecherin Baume-Schneider
führte aus, dass der Ausbau der Photovoltaik bei Neubauten bisher eher schleppend
vorangehe; dieser müsse aber vorangebracht werden, wenn man den Ausbau der
Photovoltaik als umfassendes Konzept verstehe. Die daher geforderte neue Pflicht
wurde von einer starken Minderheit Fässler (mitte, AI) bekämpft: Fässler argumentierte,
dass mit dieser Bestimmung sowohl die Eigentumsgarantie nach Artikel 26 BV als auch
die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der
Energieversorgung in Frage gestellt würden. Es sei daher angebracht, diese Fragen im
Rahmen des Mantelerlasses zum Energiegesetz zu behandeln. Roberto Zanetti (sp, SO)
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entgegnete, dass man als Bauherr ohnehin in seinen Eigentumsrechten eingeschränkt
sei: «Ob das über ein kommunales Baureglement, über Bundesgesetze oder über ein
kantonales Gesetz geschieht, ist, wie gesagt, für mich als Grundeigentümer piepegal.»
Anschliessend sprachen sich 25 Mitglieder des Ständerates für diese Bestimmungen
aus, 19 waren dagegen. Bei Letzteren handelte es sich um Mitglieder der SVP-, der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion. 
Der zweite Punkt, der vor der Überführung bereinigt werden musste, war unumstritten:
Der Ständerat nahm eine Bestimmung, in welcher die bestmögliche Nutzung der
Sonnenenergie auf den dafür geeigneten Infrastrukturoberflächen des Bundes
vorgeschrieben wurde, stillschweigend an. 
Der dritte Punkt umfasste die Bestimmungen zur Förderung von Photovoltaik-
Grossanlagen und wurde wiederum ausgiebig diskutiert. Hier beantragte die
Kommissionsmehrheit, dass Photovoltaik-Grossanlagen, die jährlich mindestens 20
Gigawattstunden Strom produzieren, wovon mindestens 45 Prozent im Winterhalbjahr
anfallen müssen, von einer besonderen Förderung profitieren sollen, bis schweizweit
mit solchen Anlagen 2 Terawattstunden Strom produziert würden. Diese besondere
Förderung soll unter anderem Bestimmungen umfassen, wonach für diese Anlagen
keine Planungspflicht und keine UVP-Pflicht gelten sollen, da das Interesse an ihrer
Realisierung den anderen nationalen und kantonalen Interessen vorgehe. Zudem sollen
diejenigen Photovoltaik-Grossanlagen, die bis Ende 2025 zumindest teilweise an das
Stromnetz angebunden sind, seitens des Bundes eine Einmalvergütung von 50 bis 60
Prozent der Investitionskosten erhalten. 
Pirmin Bischof (mitte, SO) sprach von einem mutigen, aber notwendigen Schritt, diese
«Alpen-Solaranlagen» unter Umgehung der üblichen Verfahrensvorschriften zu
bewilligen. Zu diesen Vorschlägen der Kommissionsmehrheit lagen drei Einzelanträge
vor. Ein Antrag Würth (mitte, SG) verlangte, dass diese Anlagen lediglich 10 anstatt 20
Gigawattstunden erbringen müssen. Ansonsten könnten fast keine solchen Anlagen
realisiert werden, argumentierte er. Die grosse Mehrheit des Rates (43 zu 1 Stimmen)
kam diesem Begehren Würths nach. Heidi Z'graggen (mitte, UR), Präsidentin der ENHK,
forderte, dass solche Anlagen in Mooren und Moorlandschaften von besonderer
Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung verboten sowie in Landschaften,
Naturdenkmälern und Biotopen von nationaler Bedeutung nur beschränkt möglich sein
sollen. Zudem müssten die Anlagen nach der Ausserbetriebnahme ersatzlos
zurückgebaut und die Gebiete wieder in ihren Zustand vor dem Ausbau zurückversetzt
werden. Zwar stimmte der Ständerat dem Verbot in Mooren und Moorlandschaften
sowie der Pflicht zu einem ersatzlosen Rückbau der Solaranlagen und der
Wiederherstellung der Ausgangslage einstimmig oder deutlich zu, lehnte aber eine
Einschränkung in Landschaften, Naturdenkmälern und Biotopen von nationaler
Bedeutung mit 24 zu 17 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. Ein Antrag Hegglin (mitte, ZG)
verlangte schliesslich, dass die Einmalvergütung nicht einfach als 50 bis 60 Prozent der
Investitionskosten definiert wird, sondern dass sich diese auch an der
Wirtschaftlichkeit der Investition orientieren soll. Hegglin wollte damit verhindern, dass
der Bund die Schuldenbremse nicht mehr einhalten kann, sein Antrag scheiterte jedoch
mit 31 zu 12 Stimmen. 
Nachdem diese Vorbedingungen geklärt waren, überführte der Ständerat diese
Bestimmungen zur Photovoltaik einstimmig in ein eigenes Bundesgesetz. 

In den Gesamtabstimmungen nahm der Ständerat alle vier einzelnen Entwürfe an: Am
meisten Unterstützung genoss der neue Entwurf des Bundesgesetzes über dringliche
Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter
(Photovoltaik-Anlagen), welcher bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen
wurde. Das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz wurde von 4 Mitgliedern der
SVP-Fraktion abgelehnt, 2 enthielten sich der Stimme, während die restlichen
Ständerätinnen und Ständeräten dem Entwurf zustimmten. Der Bundesbeschluss über
die Finanzierung der Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen und der
Bundesbeschluss über die Finanzierung des Sonderprogrammes zum Ersatz von
Heizungsanlagen wurden mit ähnlichen Stimmenverhältnissen angenommen (33 zu 9
Stimmen bei 2 Enthaltungen und 32 zu 9 bei 4 Enthaltungen), wobei jeweils einzelne
Mitglieder der SVP-, der FDP- sowie der Mitte-Fraktionen gegen die Beschlüsse
stimmten. Somit nahm der Ständerat alle drei Entwürfe des indirekten Gegenvorschlags
an. 26
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Nach dem Ständerat befasste sich auch der Nationalrat in der Herbstsession 2022
noch einmal ausführlich mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zuerst
behandelte die grosse Kammer einen Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf
Abtraktandierung des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscher-Initiative. Graber
führte aus, dass sein Antrag nur die Entwürfe 1 bis 3 betreffe, den Entwurf 4 zum
Ausbau der Photovoltaik zur sicheren Stromversorgung im Winter tangiere er nicht. Der
SVP-Nationalrat kritisierte, dass ein falsches Signal an die Bevölkerung ausgesendet
werde, wenn diese zum Stromsparen aufgerufen werde und gleichzeitig ein Gesetz
beschlossen werde, durch welches aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung
wiederum mehr Strom benötigt werde. Der Antrag wurde jedoch mit 131 zu 51 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) abgelehnt; einzig die SVP-Fraktion stimmte ihm geschlossen zu.
Einen Tag nach der Ablehnung des Ordnungsantrags Graber machte sich der Nationalrat
an die Differenzbereinigung der Entwürfe 1 und 3, während Entwurf 2 betreffend die
Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen schon für die
Schlussabstimmung bereit war und Entwurf 4, der den Ausbau der Photovoltaik betraf
und neu dazu gekommen war, erst noch durch die Kommission vorberaten werden
musste. Mike Egger (svp, SG) vertrat in der Detailberatung die Minderheit Rösti (svp, BE),
welche die Streichung des Sonderprogramms zum Ersatz von Heizungsanlagen sowie
von dessen Finanzierung forderte. Egger war der Ansicht, dass das Parlament durch den
geplanten Ersatz der fossilen Heizungen als «Brandbeschleuniger in Bezug auf die
drohende Strommangellage in der Schweiz» agiere. Umweltministerin Sommaruga
entgegnete, dass mit diesem Programm nicht nur der Ersatz von fossilen Heizungen
angestrebt, sondern auch die Energieeffizienz gefördert werde. Mit dem Ersatz aller
alten Elektrowiderstandsheizungen könnten rund 2 Terawattstunden Strom eingespart
werden. Somit trage diese Vorlage stark zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei,
betonte die Umweltministerin.
Nach zahlreichen Rückfragen seitens der SVP-Fraktion an die Adresse von Sommaruga
wiesen die Kommissionssprechenden Roger Nordmann (sp, VD) und Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) auf die in der Vorlage noch verbleibenden Differenzen zum
Ständerat hin. Die UREK-NR hatte im Vorfeld beantragt, dem Ständerat in allen Punkten
zu folgen. In der Folge bereinigte der Nationalrat alle Differenzen in den Entwürfen 1
und 3 im Sinne der Kommission und lehnte somit auch den Antrag Rösti mit 117 zu 67
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
einige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus.

Einige Tage später befasste sich der Nationalrat sodann mit dem Entwurf 4, wobei ein
Antrag von Thomas Aeschi (svp, ZG) auf Nichteintreten und Rückweisung der Vorlage an
die Kommission zur Durchführung einer Vernehmlassung vorlag. Susanne Vincenz-
Stauffacher legte dem Plenum die Ausgangslage aus Sicht der Kommissionsmehrheit
dar: Die kleine Kammer habe mit diesem Erlass ein «klares und unmissverständliches
Zeichen für eine sehr rasche Umsetzung von Projekten im Solarbereich gesetzt». Die
Mehrheit der Kommission unterstütze dieses Vorgehen, sehe aber beim Natur- und
Umweltschutz sowie bei der Solarpflicht für Neubauten noch Anpassungsbedarf. Zudem
habe die UREK-NR den Erlass um das Wasserkraftprojekt Grimsel ergänzt. In der Folge
beriet der Nationalrat verschiedene Aspekte der Vorlage im Detail. 
Bei den Neubauten schlug die Kommissionsmehrheit vor, die Pflicht zum Bau einer
Solaranlage auf grössere Bauten ab 300 Quadratmeter Gebäudegrundfläche
einzuschränken. Minderheiten wollten diese Untergrenze von 300 Quadratmetern
reduzieren (Bastien Girod (gp, ZH) und Kurt Egger (gp, TG)), streichen (Mike Egger) oder
vorschreiben, dass 45 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr produziert werden müsse
(Michael Graber) oder dass steuerliche Anreize die Solaranlagenpflicht ersetzen sollten
(Thomas Aeschi).
Die Solaranlagen auf den Infrastrukturflächen des Bundes wollte die
Kommissionsmehrheit bis 2030 ausgerüstet haben, während eine Minderheit Graber –
wie der Ständerat – dem Bund hier keine zeitlichen Vorgaben machen wollte. 
Den grössten Brocken stellten sodann die Solargrossanlagen in den alpinen Gebieten
dar. Hierbei hatte die Kommission gewichtige Änderungen am Beschluss des
Ständerates vorgeschlagen: So wollte die UREK-NR beispielsweise die Pflicht zu einer
UVP im Gesetz belassen und den Bau solcher Anlagen in Mooren, Moorlandschaften und
in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten
verbieten. Kommissionssprecherin Vincenz-Stauffacher erörterte zudem weitere
Anpassungen, welche die UREK-NR bei Entwurf 4 vorgenommen hatte; diese betrafen
unter anderem die Mindestproduktionsmenge der Anlagen sowie die Pflicht zur
Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung durch die Anlagebetreiber. Auch zu
diesen Punkten lagen einige Minderheitsanträge von linker und rechter Ratsseite vor.
Schliesslich hatte die Kommission den Entwurf des Ständerates noch um einen Artikel
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ergänzt, welcher analog zu den Photovoltaikanlagen eine vereinfachte Vorgehensweise
bei der Erweiterung von Speicherwasserkraftwerken vorschlug, wobei das Projekt
Grimsel explizit Aufnahme in den Gesetzesentwurf gefunden hatte. 
Nachdem die einzelnen Minderheitsanträge begründet worden waren und Thomas
Aeschi seinen Nichteintretensantrag aufgrund der Dringlichkeit, für den Winter
genügend Strom zu produzieren, zurückgezogen hatte, folgten die Voten der einzelnen
Fraktionen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Fraktionen den Entwurf
grossmehrheitlich unterstützten, doch auch alle Fraktionen mit dem einen oder
anderen Punkt nicht einverstanden waren. Dennoch setzte sich die Mehrheit der
Kommission in allen Punkten durch und der Nationalrat nahm den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 149 zu 17 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten dabei überwiegend von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. 27

In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Nachdem der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative in der Herbstsession
2022 hatte bereinigt werden können, widmete sich der Ständerat in der Wintersession
2022 wieder der Volksinitiative und dem direkten Gegenentwurf des Bundesrats. UREK-
SR-Sprecherin Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) legte die Ausgangslage der Initiative
dar: Gegen den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative sei das Referendum ergriffen
worden, wahrscheinlich werde im Jahr 2023 darüber abgestimmt werden. Deshalb sei
die Volksinitiative bedingt zurückgezogen worden. Gleichzeitig liege nun aber ein

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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direkter Gegenentwurf zur Initiative vor, auf den der Nationalrat – damals noch in
Unkenntnis, ob und wie ein indirekter Gegenvorschlag ausgestaltet werden würde –
eingetreten sei. In Übereinstimmung mit den Anträgen der vorberatenden UREK-SR
beschloss die kleine Kammer in der Folge stillschweigend, die Volksinitiative zur
Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den direkten Gegenentwurf einzutreten. 29

Am 19. Januar 2023 und damit fristgerecht reichten Parlamentarier und
Parlamentarierinnen der SVP ihre Unterschriften für das Referendum gegen das
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der
Energiesicherheit und damit gegen den indirekten Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiaitve ein. Die Bundeskanzlei gab einige Tage danach bekannt, dass 103'015
gültige Unterschriften zusammengekommen waren. Damit wird die Stimmbevölkerung
über das neu geschaffene Gesetz entscheiden. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Le Conseil national était invité à s'exprimer sur différents aspects de l'initiative sur les
glaciers. D'une part, et cela n'a été combattu par personne, il s'agissait de rejeter
l'entrée en matière du contre-projet direct du Conseil fédéral, le contre-projet
indirect élaboré par le Parlement ayant été entériné. Une divergence résidait
néanmoins avec le Conseil des Etats, la chambre basse ayant, au tout début du
processus parlementaire, accepté le contre-projet du Conseil fédéral, alors que le
projet du Parlement n'était pas encore sur la table. Cette non-entrée en matière a été
acceptée à l'unanimité. 
D'autre part, le Conseil national devait faire une recommandation de vote sur l'initiative
sur les glaciers elle-même. Celle-ci a été retirée sous condition par les initiant.e.s : à
savoir, que le contre-projet indirect du Parlement – attaqué par un référendum de
l'UDC – soit accepté dans les urnes le 18 juin 2023. Dans le cas où ce dernier serait
refusé, la population serait vraisemblablement amenée à voter sur l'initiative. Dans ce
cas, une minorité de la CEATE-CN a plaidé pour que le Parlement recommande à la
population de voter oui. Cette proposition de la minorité, représentée par Kurt Egger
(verts, TG), estime que l'initiative constituerait une étape nécessaire pour respecter
l'Accord de Paris en cas de refus du contre-projet indirect. La proposition a été rejetée
par 107 voix contre 87, les voix cumulées des vert.e.s, des socialistes, des vert'libéraux
et des évangéliques n'ayant pas suffi à faire pencher la balance. Ainsi, pour résumer
cette situation alambiquée, le Conseil national se positionne pour une acceptation du
contre-projet élaboré par le Parlement et soumis aux urnes en juin 2023 et contre
l'initiative populaire et le contre-projet direct du Conseil fédéral. 
Au vote final, les deux chambres ont confirmé leur position et proposent de rejeter
l'initiative sur les glaciers si elle venait à être soumise au corps électoral. Une fois
encore, les voix des socialistes, des vert.e.s, des vert'libéraux et des évangéliques n'ont
pas suffi face au bloc bourgeois constitué des membres du Centre, de l'UDC et du PLR.
Le Conseil national recommande par 109 voix contre 87 et le Conseil des Etats par 31
voix contre 11 de rejeter l'initiative. 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.03.2023
KAREL ZIEHLI

Am 18. Juni 2023 gelangte der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, der
mittlerweile unter dem Titel Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die
Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) lief und meist als
«Klimagesetz» bezeichnet wurde, zur Abstimmung. Die Vorlage umfasste Fördergelder
für den Ersatz von fossilen Heizungen und für innovative Technologien sowie Ziele und
Richtwerte für die Treibhausgasreduktion, etwa in Form von Reduktionszielen für die
einzelnen Sektoren Verkehr, Industrie und Gebäude. Das grundlegende Ziel der Vorlage
lag in der Erreichung von Netto Null bis 2050. Die einzelnen dafür notwendigen
Massnahmen sollten jedoch erst im Rahmen der Weiterentwicklung des CO2-Gesetzes
festgelegt werden. 

Gegen dieses neue Gesetz hatte die SVP erfolgreich das Referendum ergriffen. Sie
wurde dabei vom HEV und kleineren rechts-konservativen Parteien unterstützt. Die
Gegnerschaft kritisierte, dass die Umsetzung des Gesetzes zwangsläufig zu einem
Verbot von Öl, Gas, Diesel und Benzin führen werde. Infolgedessen würden der
Strombedarf und die entsprechenden Kosten massiv steigen. Der erhöhte Strombedarf
werde wiederum dazu führen, dass die Landschaft mit Windkraftanlagen und
Solarpanels zerstört werde und trotzdem könne es gerade im Winter zu einer
Strommangellage kommen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die Befürworterinnen und Befürworter des Klimagesetzes bestanden aus den Parteien
Grüne, SP,  GLP, Mitte, EVP sowie FDP.Liberale. Dazu gesellten sich noch zahlreiche
Organisationen und Verbände, wie etwa Swissmem, der Schweizer Tourismus-Verband
oder auch die Bankiervereinigung. Auch die Kantone, in Form der KdK, unterstützten
das Gesetz. Koordiniert wurden die verschiedenen Akteurinnen und Akteure durch den
eigens für den Abstimmungskampf gegründeten «Verein Klimaschutz», welcher laut
eigenen Angaben über ein Budget von rund CHF 4 Mio verfügte. Das Komitee der
Befürwortenden argumentierte, dass die Vorlage den Klimaschutz stärke, wichtige
Anreize für die Abkehr von Öl und Gas setze und damit auch die Abhängigkeit der
Schweiz von ausländischen Energielieferanten verringere. Die Bevölkerung und die
Schweizer Wirtschaft würden finanziell entlastet, respektive bei der Entwicklung von
klimafreundlichen Technologien unterstützt. Die Umsetzung des Gesetzes geschehe –
entgegen der Einschätzung der Gegnerschaft – ohne Verbote oder neue Abgaben. 

In den Medien gab besonders die Position des HEV Schweiz zu reden. Dieser hatte die
Nein-Parole beschlossen, mehrere kantonale Sektionen sprachen sich jedoch für ein Ja
oder für Stimmfreigabe aus. Aufgrund der Kampagne des HEV, die sich optisch und
inhaltlich an der Kampagne der SVP ausrichtete, gab der damalige Ständerat Ruedi
Noser (fdp, ZH) gar seinen Austritt aus dem HEV bekannt und kritisierte, dass der HEV
von der SVP übernommen worden sei. In den Medien meldeten sich auch die beiden
Klimawissenschaftler Thomas Stocker und Reto Knutti zu Wort. Während sich Stocker
über die grelle Kampagne der SVP, welche lediglich Ängste schüre, und über einen vom
Komitee «Rettung Werkplatz Schweiz» an fast alle Schweizer Haushalte versendeten
Flyer enervierte – letzterer sei «unerträglich» und voller Unwahrheiten – monierte
Knutti, dass lediglich über die zu befürchtenden Kosten und den Strom gesprochen
werde und nicht über den Nutzen, der in der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen
liege.

Wie die APS- Zeitungs- und Inserateanalyse, welche im Vorfeld der Abstimmung
durchgeführt wurde, zeigte, wurde die Abstimmungsvorlage überdurchschnittlich stark
mit Inseraten beworben. Gut zwei Drittel der Inserate stammten dabei aus dem Lager
der Befürwortenden, ein Drittel von den Gegnerinnen und Gegnern. Dieses Verhältnis
deckte sich in etwa mit demjenigen zur Abstimmung über das CO2-Gesetz in 2021. Dem
Anfang Juni 2023 publizierten Zwischenbericht des Fög konnte entnommen werden,
dass das Klimagesetz in den Medien starke Beachtung fand und überwiegend positiv
darüber berichtet wurde. Interessanterweise lösten nicht nur die offiziellen
Kampagnen-Starts von Befürwortenden und Gegnerschaft, sondern auch die
Turbulenzen um die Position des HEV einen Peak in der Medienberichterstattung aus.

In den Vorumfragen fand das Klimagesetz eine hohe, aber über die Zeit abnehmende
Zustimmung. So zeigte etwa die Anfang Juni 2023 veröffentlichte dritte Umfragewelle
von 20 Minuten/Tamedia, dass 56 Prozent der Befragten dem Gesetz zustimmen
wollten (« Ja» oder « Eher Ja»). Der Tages-Anzeiger griff aus dieser Vorumfrage die
Stimmungslage der Anhängerinnen und Anhänger der FDP heraus.
Bemerkenswerterweise beabsichtigten diese grossmehrheitlich, die Vorlage
abzulehnen, obwohl die Partei offiziell die Ja-Parole beschlossen hatte.

Das Abstimmungsresultat vom 18. Juni fiel dann jedoch deutlicher aus, als es die
Vorumfragen prophezeit hatten. Bei einer Stimmbeteiligung von 42.5 Prozent stimmten
fast 60 Prozent der Stimmenden für das neue Klimagesetz. 

Abstimmung vom 18. Juni 2023

Beteiligung: 42.54%
-Ja:  (59.1%)
-Nein:  (40.9%)

Parolen:
-Ja: EVP, FDP (1*), GLP, GPS, Mitte, PdA, SP; SBV, SGB, VPOD
-Nein: EDU, Lega, SVP; HEV (4)
-Stimmfreigabe: SD  
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Die Vox-Analyse brachte zu Tage, dass die Parteizugehörigkeit respektive -sympathie
ausschlaggebend war für das Stimmverhalten. So sprachen sich lediglich Personen, die
sich als rechtsaussen bezeichneten und/oder sich der SVP zugehörig fühlten,
mehrheitlich gegen das Klimagesetz aus. Anders als bei der Abstimmung im Jahr 2021
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votierten die Sympathisantinnen und Sympathisanten der Mitte und der FDP nun
mehrheitlich für das Klimagesetz (64% respektive 66%). Das Geschlecht war ebenfalls
ein wichtiger Faktor beim Abstimmungsverhalten: Frauen legten häufiger ein Ja in die
Urne als Männer (63% respektive 55% Ja-Anteil). Zudem sprachen auch ein hoher
Bildungsgrad sowie ein hohes Salär tendenziell für eine Zustimmung zum Klimagesetz.
Bei den Motiven für oder gegen das Gesetz wurden insbesondere das Thema
«Umweltschutz» und «Kostenfolgen» genannt. Während sich die Befürwortenden also
vor allem einen Ausbau des Umweltschutzes erhofften, kritisierten die Gegnerinnen
und Gegner der Vorlage die Kosten, die mit der Umsetzung des Gesetzes einhergehen.
Die Medien ergänzten, dass wohl auch die Unverbindlichkeit der Vorlage – sie bestand
bekannterweise mehrheitlich aus Zielen sowie Fördergeldern und nicht aus neuen
Abgaben – zum klaren Ja geführt hatte. Zudem wurde an jenem Sonntag, im Gegensatz
zur Abstimmung über das CO2-Gesetz von 2021, nicht noch über weitere
umweltpolitische Anliegen abgestimmt, welche die ländliche Bevölkerung vermehrt an
die Urne gelockt hätte und für mehr Nein-Stimmen hätte sorgen können. Bei der Frage
nach dem « Wie weiter?» waren sich die Medien einig, dass die grosse Arbeit jetzt erst
anfange. Diese bestehe darin, rasch viel Strom zu produzieren. Die politischen Akteure
waren sich jedoch uneinig, wie dies am Besten geschehen solle. Zum einen befand sich
der sogenannte Mantelerlass zur Zeit der Abstimmung über das Klimagesetz auf der
Zielgeraden. Er soll die Erzeugung von Solar- und Windenergie sowie der Wasserkraft
stark vorantreiben. Zum anderen wurde bereits im August 2022 mit der
Unterschriftensammlung für die Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)»
gestartet, welche sich mehr oder weniger explizit für den Bau neuer Atomkraftwerke
ausspricht. 32
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